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RS OGH 1991/12/18 1Ob605/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1991

Norm

ZPO §312 Abs1

Rechtssatz

Bei unterfertigten Privaturkunden hat sich der Beweisgegner nicht nur über die Echtheit der Urkunden, sondern

darüber hinaus über die Echtheit der Namensunterschriften zu erklären. Nur wenn auch die Echtheit der

Namensunterschrift bestritten wird, ist die Frage nach dem Ursprung des Textes bedeutungslos.
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